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	Betreuungsvertrag



Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., vertreten durch den Regionalvorstand Herrn Matthias Riek, dieser wiederum vertreten durch die Leiterin Frau Eileen Scherfke der Kindertageseinrichtung „Zwergenparadies“ in Leezen
- Einrichtungsträger - 

und 
Personensorgeberechtigte/r 1:
__________________________________________________
Verwandtschaftsgrad:


 FORMCHECKBOX 
Mutter   FORMCHECKBOX 
Vater   FORMCHECKBOX 
Oma   FORMCHECKBOX 
Opa   FORMCHECKBOX 
__________________
Anschrift:



__________________________________________________ Anschrift Fortsetzung


__________________________________________________ Telefon privat:



__________________________________________________ Telefon dienstlich:


__________________________________________________ E-Mail
:



__________________________________________________
Allein sorgeberechtigt
    FORMCHECKBOX 



oder gemeinsames Sorgerecht     FORMCHECKBOX 

Personensorgeberechtigte/r 2:
__________________________________________________

Verwandtschaftsgrad:


 FORMCHECKBOX 
Mutter   FORMCHECKBOX 
Vater   FORMCHECKBOX 
Oma   FORMCHECKBOX 
Opa   FORMCHECKBOX 
__________________
Anschrift:



__________________________________________________ Anschrift Fortsetzung


__________________________________________________ Telefon privat:



__________________________________________________ Telefon dienstlich:


__________________________________________________ E-Mail:




__________________________________________________
Personensorgeberechtigte/r 3:
__________________________________________________

Verwandtschaftsgrad:


 FORMCHECKBOX 
Mutter   FORMCHECKBOX 
Vater   FORMCHECKBOX 
Oma   FORMCHECKBOX 
Opa   FORMCHECKBOX 
__________________
Anschrift:



__________________________________________________ Anschrift Fortsetzung


__________________________________________________ Telefon privat:



__________________________________________________ Telefon dienstlich:


__________________________________________________ E-Mail:




__________________________________________________
(Veränderungen der oben aufgenommenen persönlichen Daten bitten wir der Kindertageseinrichtung unverzüglich mitzuteilen.)

- Personensorgeberechtigte -

schließen folgenden Betreuungsvertrag:

1. Das Kind ​​​​​__________________________________________       Geschlecht:  FORMCHECKBOX 
 m   FORMCHECKBOX 
 w    FORMCHECKBOX 
 d
geb. am ___________________________ geb. in: ______________________________
Nationalität: _________________________________     FORMCHECKBOX 
 Migrationshintergrund   FORMCHECKBOX 
 Flüchtling

wird ab dem __________________________  in die Gruppe
 __________________________ 

aufgenommen.

Eingewöhnungszeit:
von: _____________________ bis: _____________________
Die Bildung, Erziehung und Betreuung (nachstehend: Betreuung) des Kindes erfolgt im Rahmen der für Kindertageseinrichtungen geltenden Vorschriften. Diese sind das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (Sozialgesetzbuch VIII - SGB VIII) sowie das Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V), die dazu erlassenen Rechtsverordnungen sowie die Konzeption der Kindertageseinrichtung in der jeweils geltenden Fassung.

2. Bewilligung der Betreuung
Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe muss die Betreuung nach dem KiföG M-V bewilligen. Ohne gültige Bewilligung ist der Vertrag nicht wirksam. Ausnahme hier ist die Teilzeit-/Halbtagsbetreuung im Krippen- und Kindergartenbereich.
Die Kopie einer Ganztagsbewilligung ist vor Aufnahme der Betreuung der Leiterin auszuhändigen. 

3. A:
Betreuungsform:

Kinderkrippe

 FORMCHECKBOX 

Kindergarten

 FORMCHECKBOX 

B:
Betreuungszeit/Betreuungsart:

	
	Krippe / Kiga



	Ganztags
	 bis maximal 10 Stunden tgl.



	Teilzeit
	 von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr



	Halbtags
	 von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
 von 7:30 Uhr bis 11:30 Uhr



Der Betreuungsvertrag beginnt mit einer Eingewöhnungszeit, deren Dauer sich nach dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes richtet.

Das Kind ist während der Eingewöhnungszeit durch den Einrichtungsträger gesetzlich unfallversichert.
4. Nutzung der CareApp

Die Nutzung der CareApp ist ein Pflichtbestandteil dieses Vertrages und muss gemäß Anlage 4 unterschrieben werden. Ohne Unterschrift ist der Betreuungsvertrag nicht gültig.
5. Elternbeitrag (Platz- und Verpflegungskosten) / Sonstige Kosten
Für die Betreuung des Kindes wird kein Beitrag erhoben. Dieser wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern übernommen, sofern ein gültiger Berechtigungsschein vorliegt (*siehe Punkt 2). Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht rechtzeitig nachkommen und dem Träger dadurch Kosten entstehen, werden Ihnen diese jedoch in Rechnung gestellt.
Die Kindertageseinrichtung bietet täglich eine vollwertige und gesunde Frühstücks-, Mittags- sowie Nachmittagsmahlzeit (Vollverpflegung) an. 
Die Preise sind in der Kindertagesstätte einsehbar.

Die Verpflegung ist Bestandteil des Betreuungsangebotes und kann nicht abgewählt werden, wenn das Kind zu folgenden Zeiten betreut wird:



Frühstück
08:00 – 08:30 Uhr


Mittag

11:00 – 11:30 Uhr



Vesper

14:00 – 14:30 Uhr
Soweit das Kind bei Urlaub/Krankheit rechtzeitig bis 08:00 Uhr in der CareApp abgemeldet wird, werden Verpflegungskosten nicht erhoben. Bei verspäteter bzw. nicht erfolgter Abmeldung werden die Verpflegungskosten fällig, auch wenn Ihr Kind die Mahlzeiten nicht einnimmt.

Sofern ein Antrag auf Kostenübernahme für die Verpflegungskosten gemäß § 29 Abs. 2 KiföG M-V beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gestellt und bewilligt wurde, ist der Bescheid über die Bestätigung der Kostenübernahme nach Erhalt unverzüglich an die Kita weiterzuleiten. Die Zahlungsverpflichtung der Personensorgeberechtigten entfällt in Höhe der bewilligten Kostenübernahme.

Für den Fall, dass der Kostenübernahmebescheid nicht rechtzeitig vor Beginn der Betreuung vorliegt, sind die Personensorgeberechtigten hinsichtlich sämtlicher Kosten zur Zahlung verpflichtet. Gleiches gilt, soweit nach Ablauf der in dem Bescheid aufgenommenen Befristung keine weitere Übernahme der Kosten durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfolgen sollte. 

Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, rechtzeitig den Antrag auf Kostenübernahme bei der zuständigen Behörde zu stellen.
Der sich daraus monatlich ergebende Gesamtbetrag wird am 05. des jeweiligen Monats im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens eingezogen. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauffolgenden Bankarbeitstag.

Die Personensorgeberechtigten erteilen insoweit eine jederzeit widerrufliche Einzugsermächtigung gemäß Anlage 1 dieses Vertrages.
Änderungen der Rechtsgrundlagen, die sich auf die o. g. Kosten auswirken (z. B. Leistungs- und Entgeltvereinbarungen, Satzungen, Richtlinien), werden den Personensorgeberechtigten unverzüglich mitgeteilt. Die geänderten Kosten treten damit rechtswirksam an die Stelle der jeweils vorgenannten monatlichen Kosten
6. Überschreitung der Betreuungszeit
Eine Überschreitung der vereinbarten Betreuungszeit ist nur ausnahmsweise und nach vorheriger Absprache möglich. Zusätzlich geleistete Betreuungszeiten sind mit 30,00€ pro angefangener Stunde zu vergüten.
7. Gesundheitsvorsorge/Kinderschutz
Die Personensorgeberechtigten bestätigen, die „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes“ (IfSG) erhalten und zur Kenntnis genommen/gelesen zu haben.

Vor Aufnahme des Kindes ist laut Infektionsschutzgesetz §10a eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung für die Betreuung in der Kita erforderlich, ebenso ein 
Nachweis über eine durchgeführte Impfberatung und Vorsorgeuntersuchungen sowie über einen ausreichenden Masernschutz.
Aufschiebende Bedingung

Der Betreuungsvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen, dass bei einem Kind ab Vollendung des ersten Lebensjahres ein Impfnachweis gemäß § 20 Abs. 9 Infektionsschutzgesetz vor Beginn der Betreuung vorgelegt wird.

Verfahren bei Nichtvorlage des Impfnachweises

Ein Kind, für das ab der Vollendung des ersten Lebensjahres kein Nachweis über den Impfschutz gegen Masern vorgelegen hat, darf in der Tageseinrichtung für Kinder gemäß § 20 Abs. 9 S. 6 Infektionsschutzgesetz nicht betreut werden. Satz 1 gilt nicht für Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können. 

Grundsätzlich werden Medikamente durch das Personal der Kindertageseinrichtung nicht verabreicht. Für den Einzelfall können Ausnahmeregelungen getroffen werden, soweit diese schriftlich erfolgen.

Kinder bei und nach Krankheit
Bei Krankheitssymptomen (bspw. Fieber, Erbrechen, Durchfall, Rötungen am/ im Auge, etc.) darf Ihr Kind die Einrichtung nicht besuchen. Ansteckenden Krankheiten (bspw. Magen-Darm-Virus, Bindehautentzündung, Kopflausbefall, Scharlach, EHEC-Virus etc.) müssen uns gemeldet werden und werden gleichzeitig an das Gesundheitsamt weitergegeben (Meldepflicht).  Eine Rückkehr in die Kindertageseinrichtung ist ausschließlich nach 48 Stunden Symptomfreiheit möglich!
Stellen die Mitarbeitenden Symptome, die auf eine Erkrankung hinweisen (bspw. Fieber, Erbrechen, Durchfall, etc.) beim Kind fest, müssen die Personensorgeberechtigten informiert werden und das Kind sofort abholen. 

Im Notfall sind die in der Anlage 2 dieses Vertrages aufgeführten Personen zu verständigen.

Seit dem 01.10.2005 hat der Bundesgesetzgeber sämtlichen Einrichtungen der Jugendhilfe im Rahmen des § 8a SGB VIII eine aktive Rolle bei der Beachtung des Kindesschutzes und dem Verdacht einer möglichen Kindeswohlgefährdung übertragen. Gemäß § 8a SGB VIII, auf den § 4 KiföG M-V verweist, ist die Kindertageseinrichtung daher bei Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung verpflichtet, die Personensorgeberechtigten frühzeitig zu informieren und geeignete Hilfen zu vermitteln; geeignete Fachkräfte zum Zweck der Abschätzung des Gefährdungsrisikos sind hinzuzuziehen. Bei fortbestehender Gefährdung ist der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu informieren. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der §§ 61. ff SGB VIII werden hierbei beachtet.

In unserer Einrichtung unterstützen wir den öffentlichen Gesundheitsdienst bei der Durchführung von Untersuchungen und Maßnahmen der Gesundheitsförderung (§5 Abs. 2 KiföG MV) und die Entwicklung des Gesundheitsbewusstseins in Bezug auf tägliche Zahnpflege (§3 Abs. 2 KiföG MV) durch Förderung der jährlichen zahnärztlichen Begutachtung durch das Gesundheitsamt, jährliche kindgerechte Unterweisungen zur Zahnprophylaxe durch geschultes Personal des Gesundheitsamtes in allen Kindergartengruppen und regelmäßige Zahnputztage, an denen gruppenintern die Zahnpflege zum Tagesthema wird.

8. Aufsichtspflicht/Unfallversicherung

Die Aufsichtspflicht der Kindertageseinrichtung beginnt mit der Übergabe an die Fachkraft bzw. bei Hortkindern, die alleine zur Einrichtung gehen, mit der persönlichen Anmeldung bei einer Fachkraft und endet mit der Übergabe an die Personensorgeberechtigten oder andere abholberechtigte Personen bzw. bei Hortkindern, die alleine nach Hause gehen, mit der persönlichen Verabschiedung bei einer Fachkraft. Für Schulwege sind grundsätzlich die Personensorgeberechtigten verantwortlich.

Für die Zeit des Aufenthaltes in der Kindertageseinrichtung sowie auf dem direkten Hin- und Rückweg zu oder von der Kindertageseinrichtung ist das Kind durch den Einrichtungsträger gesetzlich unfallversichert.
9. Schließzeiten
Die mit dem Jugendamt verhandelten Schließzeiten der Kindertageseinrichtung (z. B. wegen Fortbildung, Urlaubs) werden frühzeitig (in der Regel bis zum Oktober für das kommende Jahr) nach Kenntnisnahme des Elternrates mitgeteilt. Während dieser Zeit obliegt die Betreuung des Kindes nicht der Kindertageseinrichtung.
10. Kündigung
Der Betreuungsvertrag endet spätestens mit dem Schuleintritt des Kindes.
Beide Vertragsparteien können den Betreuungsvertrag mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende ohne Angabe von Gründen schriftlich kündigen. 

Das Recht der Vertragsparteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
Ein wichtiger Grund für den Einrichtungsträger liegt insbesondere vor, wenn

· durch den Besuch des Kindes die Unversehrtheit anderer Kinder erheblich gefährdet ist,

· die Personensorgeberechtigten die in diesem Vertrag enthaltenen Regelungen, Grundsätze und Bestimmungen nicht beachtet haben oder keine Erziehungspartnerschaft gegeben ist

· die Personensorgeberechtigten trotz schriftlicher Mahnung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen

11. Abholberechtigung/Fotoaufnahmen/Veranstaltungen
Zum Abholen des Kindes sind die in Anlage 2 dieses Vertrages benannten Personen berechtigt.

Die Personensorgeberechtigten sind darüber informiert und einverstanden, dass

-
gemäß den Bestimmungen der „Bildrechte Minderjährige“ von dem Kind Fotos gefertigt und veröffentlicht werden.

-
die Kinder zu verschiedenen Veranstaltungen/Aktionen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Johanniter-Fahrdienst fahren.

Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erteilen die Personensorgeberechtigten hierfür die entsprechende Foto- und Mitfahrerlaubnis. 

12. Mitwirkungsrechte
Die Mitwirkungsrechte der Personensorgeberechtigten ergeben sich aus § 21 und 22 KiföG M-V.

13. Mitteilungspflichten
Sämtliche Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der Personensorgeberechtigten, die sich auf das Recht auf Inanspruchnahme des Einrichtungsplatzes bzw. die Betreuung des Kindes beziehen (z. B. Arbeitszeitveränderungen, Arbeitslosigkeit oder Wohnortwechsel), sind der Leiterin unverzüglich mitzuteilen und ihr ist ggf. eine Kopie des geänderten Bewilligungsbescheides auszuhändigen.
Bei Versäumnis der Mitteilungspflicht sind alle aus diesem Grund anfallenden Kosten von den Personensorgeberechtigten persönlich zu tragen.

Diese Mitteilung entbindet die Personensorgeberechtigten nicht davon, ihrer Mitteilungspflicht gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nachzukommen.

14.  Konzeption der Kindertageseinrichtung

Mit dem Abschluss des Betreuungsvertrages erkennen die Personensorgeberechtigten die Konzeption der Kindertageseinrichtung als Grundlage des pädagogischen Handelns an.

15. Hausordnung

Die Hausordnung der Kindertageseinrichtung in ihrer jeweils gültigen Fassung ist Bestandteil dieses Vertrages und wird mit Unterschrift akzeptiert.
16. Datenschutz und Schweigepflicht

Soweit es zur Durchführung der Leistungserbringung erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten des Kindes / der Personensorgeberechtigten durch die Kindertageseinrichtung erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Sofern eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte nicht auf Grund einer Rechtsvorschrift zulässig ist, bedarf sie der schriftlichen Einwilligung der Personensorgeberechtigten. Das Kind / die Personensorgeberechtigten hat / haben gemäß §§ 16 bis 25 EKD-Datenschutzgesetz Rechte auf Informationen, Auskünfte, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung bei Wechsel zu einem neuen Leistungsanbieter, Widerspruch gegen bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge gegenüber der Kindertageseinrichtung und ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz (siehe im Einzelnen die näheren Hinweise in den Anlagen 4 und Bildrechte)
17. Schlussbestimmungen

Änderungen des Vertrages bedürfen der Textform.

Die JUH ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
18. Einwilligung in die Verarbeitung von Gesundheitsdaten

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Betreuung des Kindes ist die Kenntnis und Beachtung seiner Gesundheitsdaten notwendig. Als Gesundheitsdaten im Sinne des Datenschutzgesetzes der EKD gelten Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen, wie beispielsweise

· Allergien, Unverträglichkeiten,

· chronische Krankheiten,

· körperliche oder geistige Einschränkungen
· Therapien (Physio-, Ergotherapie, Logopädie o.ä.)
Gesundheitsdaten zählen zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten und dürfen gemäß § 13 Absatz 2 DSG-EKD nur verarbeitet werden, wenn die betroffene Person ausdrücklich eingewilligt hat.

Gesundheitsdaten des Kindes __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Der / Die Sorgeberechtigte(n) ist/ sind darüber informiert, dass er/ sie diese Einwilligungserklärung jederzeit schriftlich oder in Textform und ohne Angaben von Gründen für die Zukunft widerrufen kann/ können. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.

Der / Die Sorgeberechtigte(n) erklären mit der Unterschrift unter diesen Vertrag seine/ ihre Einwilligung mit der Verarbeitung der angegebenen und ggf. später relevant werdenden Gesundheitsdaten seines / ihres Kindes zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Betreuung.

__________________________________
Ort, Datum

____________________________________

_____________________________________

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 1

    Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 2
_____________________________________

Unterschrift Einrichtungsträger
Anlage 1

Dokument "Kita Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat"

Gläubiger Identifikationsnummer: DE7678500000007525
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats

1. Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., RV M-V Südost widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

Nach schriftlicher Benachrichtigung durch den Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., RV M-V Südost über die Umstellung auf die SEPA-Lastschrift gilt das folgende SEPA-Lastschriftmandat. Die Einzugsermächtigung erlischt dann.

2. SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., RV M-V Südost, die von mir zu entrichtenden Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein kontoführendes Kreditinstitut an, die vom Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., RV M-V Südost auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.





Vorname u. Name d. Kindes: 
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_________________________________________________________________________________

Vorname und Name


_________________________________________________________________________________

Straße und Hausnummer 


_________________________________________________________________________________

Postleitzahl und Ort 

__________________________________

Kreditinstitut (Name)

__  __  __  __  __  __  __  __ | __  __  __

BIC (Bank Identifier Code, acht oder elf Stellen)

DE __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __

IBAN (International Bank Account Number)

_________________________________________________________________________________

Datum, Ort und Unterschrift

Anlage 2

Im Notfall zu verständigende Personen

Name des Kindes: __________________________________________

Im Notfall sind folgende Personen in nachstehend aufgeführter Reihenfolge zu verständigen:

	Vorname
	Name
	Telefonnummer

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Abholberechtigte Personen


Zum Abholen des Kindes sind außer den Personensorgeberechtigten folgende Personen dauerhaft berechtigt
	Vorname
	Name
	Verwandtschaftsgrad

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


__________________________________

Ort, Datum

____________________________________

_____________________________________

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 1

    Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 2
Anlage 3
Information zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung

Name des Kindes: __________________________________________

Zur Erfüllung des von den Personensorgeberechtigten mit der Kita „Zwergenparadies“ für das Kind abgeschlossenen Vertrages müssen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden (Verarbeitung). Dieser Vertrag, Spezialvorschriften des Sozialgesetzbuches, das DSG-EKD und die Vereinbarungen mit den zuständigen Leistungsträgern befugen dazu. § 6 Nr. 5 i. V. m. § 13 Absatz 2 Nr. 8 und Absatz 3 DSG-EKD sowie in entsprechender Anwendung die Vorschriften des § 35 SGB I, der §§ 61ff. SGB VIII und der §§ 67ff. SGB X finden Beachtung. Es werden nur die Daten erhoben, verarbeitet und genutzt, die zur Erfüllung des Vertrages einschließlich der notwendigen Dokumentation erforderlich sind (Verwendungszweck); zu anderen Zwecken dürfen die Daten nicht verwendet werden. Eine Weitergabe (Übermittlung) anvertrauter oder gespeicherter Daten bedarf stets der Einwilligung der Personensorgeberechtigten, sofern nicht eine Rechtsvorschrift die Übermittlung zulässt oder vorschreibt oder sofern die Daten für die Übermittlung nicht anonymisiert wurden.

I.
Umfang der Datenverarbeitung

Soweit erforderlich, können für die Erfüllung dieses Vertrages die nachfolgenden Daten von Ihnen erhoben und gespeichert werden (§ 6 Nr. 5 DSG-EKD), um die Betreuungsaufgaben zu erfüllen und eine Bildungs- und Betreuungsdokumentation zu führen:

1. Informationssammlung

· lebensgeschichtliche und diagnostische Informationen
· Stammdaten

· biografische Daten

2. 
Planung und Durchführung des Bildungs- und Betreuungsprozesses

· Beobachtungsbögen

· Entwicklungsberichte

· Portfolio

3. Dokumentation

· Fotos/Videos des Kindes für die eigene Bildungs-und Entwicklungsdokumentation (Portfolio, Aushänge im Gruppenraum, etc)

· Fotos des Kindes (Bilder mit mehreren Kindern) für die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation anderer Kinder

II.
Übermittlung von Daten an Dritte (Weitergabe und Einsichtnahme)

Die Daten werden insbesondere von Dritten (z. B. vom Träger der Jugendhilfe, vom Sozialhilfeträger, von Kranken- und Pflegekassen, (ab 2020 vom Träger der Eingliederungshilfe)) empfangen oder in der Kindertageseinrichtung eingesehen. Diese Übermittlung von Daten erfolgt aufgrund gesetzlicher Regelungen:

· die Abrechnung von Leistungen gegenüber den zuständigen Leistungsträgern, z. B. Jugendhilfeträger ((§§ 78a ff. SGB VIII i. V. m. § 16 KiföG M-V) und ggf. dem Sozialhilfeträger (§§ 67ff. SGB X)

(ab dem 01.01.2020 vom Eingliederungshilfeträger (§§ 131, 123 bis 129 SGB IX))

· die Qualitätsprüfungen der zuständigen Leistungsträger (§§ 78a ff. SGB VIII i. V. m. § 16 KiföG M-V) und ggf. dem Sozialhilfeträger (§§ 67ff. SGB X)

(ab dem 01.01.2020 vom Eingliederungshilfeträger (§§ 131, 123 bis 129 SGB IX))

III.
Recht auf Information und Auskunft

Nach § 19 DSG-EKD besteht die Möglichkeit, auf Antrag Auskunft über die in der Kindertageseinrichtung gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten.

Die Auskunft muss folgende Informationen enthalten:

· die Verarbeitungszwecke;

· die Kategorien personenbezogener Daten;

· die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind;

· falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

· das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch die verantwortliche Stelle oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

· das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde;

· wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten.

IV.
Recht auf Berichtigung und auf Löschung

Gemäß § 20 DSG-EKD werden unrichtige personenbezogene Daten jederzeit berichtigt oder vervollständigt.

Die Löschung der Daten kann gemäß § 21 DSG-EKD verlangt werden, wenn keine rechtliche Verpflichtung zur Aufbewahrung mehr besteht oder eine Speicherung der Daten nicht mehr erforderlich ist.

Nach dem Ausscheiden des Kindes aus der Kindertageseinrichtung werden die bis dahin entstandenen Daten gelöscht, es sei denn, es bestehen rechtliche Pflichten zur weiteren Aufbewahrung.

V.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Gemäß § 22 DSG-EKD ist die weitere Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu beschränken beziehungsweise auf bestimmte Zwecke einzugrenzen, wenn

· die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es der verantwortlichen Stelle ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

· die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt;

· die verantwortliche Stelle die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder

· die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat und es noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe der verantwortlichen Stelle gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.

VI.
Recht auf Datenübertragung

Gemäß § 24 DSG-EKD sind von den Personensorgeberechtigten bereitgestellte und automatisiert verarbeitete, personenbezogene Daten in einem gängigen Format zur Verfügung zu stellen oder auf Wunsch an einen Dritten weiterzugeben (z. B. bei einem Wechsel der Kindertageseinrichtung).

VII. Widerspruchsrecht

Die Datenverarbeitung durch die Einrichtung ist im Fall eines Widerspruches unter den Voraussetzungen von § 25 DSG-EKD zu unterlassen.

VIII. Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Datenverarbeitungen der Kindertageseinrichtung können mittels Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde beanstandet werden. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Datenschutzbeauftragter

Andreas Bähre

Friesenstraße 1

20097 Hamburg

andreas.baehre@johanniter.de

Kenntnisnahme:

__________________________________

Ort, Datum

____________________________________

_____________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 1

    Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 2
� Ausschließlich für Kommunikation und Rechnungsversand


� Nachweis beifügen


� Gruppenänderung möglich


� Betreuungs- und Verpflegungskosten
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